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GZ.: ISchu3/2 - 2010 Graz, am 21. April 2010 
 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das  
Schulorganisationsgesetz geändert wird; 
 
S t e l l u n g n a h m e  
 
 
 
 
Zu dem mit do. Erlass vom 30. März 2010, GZ.: BMUKK-12.690/0001-III/2/2010, anher übermittelten Entwurf eines Bun-
desgesetzes, mit dem das Schulorganisationsgesetz geändert wird, wird gemäß § 7 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichts-
gesetzes, BGBl.Nr. 240/1962, in der geltenden Fassung, folgendermaßen Stellung genommen:  
 

Zu § 8 Abs. 1: 
 
Die Schulen für Berufstätige aus diesem Absatz herauszunehmen ist nachvollziehbar, allerdings muss dann 
eine Ersatzregelung (siehe Erläuterungen)  geschaffen werden, indem ein Ersatz für die Klasse (die in der 
modularen Form nicht mehr geführt wird) gefunden wird.  
 
 
Zu § 43 Abs. 1 bzw. § 57 und § 71: 
 
Hier wäre auch anzuführen, welchen Handlungsspielraum der Schulleiter für Gruppenteilungen hat. 
 
 
 

Der Amtsführende Präsident: 
Mag. Erlitz 
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